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Rücklieferungswaren — ausgenommen nach Zif
fer 41 Abs. 2 dieser Bestimmung — nicht ge
währt werden.

44. Über die Anforderung und Bereitstellung der 
genannten Rücklieferungswaren sowie die Ein
lösung und Abrechnung der Gutscheine und 
Rücklieferungswaren ergehen besondere Be
stimmungen.

45. (1) Anbauer, die ihre Überschüsse von Faser
leinstroh (einschl. Röststroh und Brechflachs), 
Hanfstroh und Ölleinstroh nicht gegen vorge
nannte Rücklieferungswaren verkaufen, dürfen 
diese Überschüsse in der eigenen Wirtschaft 
verarbeiten. Eine Lohnverarbeitung ist nicht 
zulässig.

(2) Anbauer, die nach dem Yermehrungsvertrag 
zur Ablieferung ihres gesamten Faserlein- und 
Hanfsamens verpflichtet sind, können, wenn sie 
Übersollmengen haben und keine Rückliefe
rungswaren wünschen, diese auf andere land
wirtschaftliche Erzeugnisse im Rahmen der gel
tenden Austauschsätze anrechnen lassen. Auf 
besonderen Wunsch des Anbauers darf Kon
sumware für Faserleinsamen laut Anrechnung 
im Verhältnis 1:1 gegen Quittung auf einer 
vom Erfassungsbetrieb zu führenden Liste aus
gehändigt werden. Rücklieferungswaren sind 
nicht zu gewähren. Die Verwendung dieser Über
schüsse regelt nachfolgender Absatz.

(3) Überschüsse von Konsumfaserlein (Samen) 
können, wenn sie nicht gegen Rücklieferungs
waren abgeliefert werden, entweder in der eige
nen Wirtschaft verwertet, an die vertraggebun
denen Erfassungsbetriebe gegen erhöhte Preise 
verkauft oder an Stelle anderer landwirtschaft
licher Erzeugnisse im Rahmen der geltenden 
Austauschsätze gegen Aushändigung einer Ab
lieferungsbescheinigung für Austauscherzeug
nisse abgeliefert werden.
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46. Hierunter fallen insbesondere: die Verletzung 
von Ablieferungsverpflichtungen, der wider
rechtliche Ankauf von Faserlein, Hanf und Öl
leinstroh durch nichtzugelassene Firmen, Or
ganisationen und Einzelpersonen, die unsachge
mäße Behandlung von Faserlein und Hanf, wi* 
Dreschen und Mähen von Faserlein, Aussetzung 
dem Verderb (Verrottung, Mäusefraß, Nichtein
bringung der Ernte) und schuldhafte Wirrstroh
ablieferung.
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